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A. Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)

Dritter Abschnitt: Eingriffe in Natur und Landschaft

§ 7 Begriff
(1) Eingriffe im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von

Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich

beeinträchtigen können.

(2) Die im Sinne dieses Gesetzes ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche

Bodennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen. Dies gilt in der Regel auch für die Änderung der

Nutzungsart landwirtschaftlich genutzter Flächen im Rahmen einer landwirtschaftlichen

Bodennutzung.

§ 8 Grundsatz
Eingriffe dürfen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild nicht mehr

als unbedingt notwendig beeinträchtigen.

§ 9 Geltungsbereich der §§ 10 bis 12 b
Die §§ 10 bis 12 b gelten für Eingriffe, die

1. nach öffentlichem Recht einer behördlichen Genehmigung oder eines entsprechenden

Verwaltungsaktes bedürfen oder einer Behörde anzuzeigen sind,

2. nach öffentlichem Recht einer Planfeststellung bedürfen oder

3. nicht unter die Nummern 1 und 2 fallen, jedoch von einer Behörde durchgeführt oder geleitet

werden.

§ 10 Ausgleichsmaßnahmen

(1) Der Verursacher eines Eingriffs hat, soweit erforderlich, die von dem Eingriff betroffenen
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Grundflächen so herzurichten, dass keine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushalts oder

des Landschaftsbildes zurückbleibt (Ausgleichsmaßnahmen). Eine Beeinträchtigung des

Landschaftsbildes kann auch durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ausgeglichen

werden.

(2) Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Eingriff vorgenommen wurde, und die

sonstigen Nutzungsberechtigten haben die Ausgleichsmaßnahmen zu dulden.

(3) Soweit der Verursacher seine Verpflichtung nach Absatz 1 nicht erfüllt, ist auch der

Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Eingriff vorgenommen wurde, zum Ausgleich

verpflichtet. Ein Nießbraucher oder Erbbauberechtigter haftet neben dem Eigentümer. Nach den

Sätzen 1 und 2 haftet nur, wer dem Eingriff zugestimmt oder ihn geduldet hat. Die Haftung

entfällt, wenn für den Eingriff eine Sicherheit nach § 13 Abs. 2 geleistet wurde.

§ 11 Unzulässige Eingriffe
Sind als Folge eines Eingriffs erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des

Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes zu erwarten, die nicht vermieden und nicht nach §

10 ausgeglichen werden können, so ist der Eingriff unzulässig, wenn bei einer Abwägung aller

Anforderungen an Natur und Landschaft untereinander die Belange des Naturschutzes und der

Landschaftspflege vorgehen.

§ 12 Ersatzmaßnahmen
(1) Hat ein Eingriff erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts

oder des Landschaftsbildes zur Folge, die nicht nach § 10 ausgeglichen werden können, so hat

der Verursacher die durch den Eingriff zerstörten Funktionen oder Werte des Naturhaushalts

oder des Landschaftsbildes an anderer Stelle des von dem Eingriff betroffenen Raumes in

ähnlicher Art und Weise wiederherzustellen (Ersatzmaßnahmen).

(2) § 10 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 12 a Ausführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch die
Naturschutzbehörde
1Die Naturschutzbehörde lässt die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf Kosten des

Verursachers oder des nach § 10 Abs. 3 oder § 12 Abs. 2 Verpflichteten durchführen, wenn

dieser nicht selbst dafür sorgen kann oder ein solches Vorgehen mit der Behörde vereinbart hat.

2Für die über die Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hinaus erforderlichen

Amtshandlungen werden Gebühren und Auslagen nach den Vorschriften des

Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes erhoben.
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§ 12 b Ersatzzahlung
(1) 1Der Verursacher hat eine Ersatzzahlung zu leisten, wenn Ausgleichs- und

Ersatzmaßnahmen ganz oder teilweise

1. nicht möglich sind,

2. nicht vorgenommen werden können, weil zu ihrer Durchführung Grundstücke benötigt

werden, die sich der Verursacher oder ein nach § 10 Abs. 3 Sätze 1 bis 3 oder § 12 Abs. 2

Verpflichteter nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verschaffen kann,

3. mit einem bestehenden Landschaftsplan nicht vereinbar sind.

2Die Ersatzzahlung ist mit der Gestattung des Eingriffs zumindest dem Grunde nach

festzusetzen.

3Im Fall des Satzes 1 Nr. 1 bemisst sich ihre Höhe nach der Dauer und Schwere des Eingriffs;

sie beträgt höchstens 7 vom Hundert der Kosten für die Planung und Ausführung des

Vorhabens einschließlich der Beschaffungskosten für Grundstücke. 4Die Höhe der

Ersatzzahlung entspricht in den Fällen des Satzes 1 Nrn. 1 und 2 den Kosten der Planung und

Durchführung der unterbliebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

§ 13 Verfahren in den Fällen des § 9 Nr. 1
(1) In den Fällen des § 9 Nr. 1 entscheidet die zuständige Behörde in dem Bescheid über die

Genehmigung oder in dem entsprechenden Verwaltungsakt,

1. ob und welche Vorkehrungen gegen vermeidbare Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit

des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes erforderlich sind (§ 8),

2. ob und welche Ausgleichsmaßnahmen (§ 10) erforderlich und wann sie zu treffen sind,

3. ob der Eingriff nach § 11 unzulässig ist,

4. ob und welche Ersatzmaßnahmen (§ 12) erforderlich und wann sie zu treffen sind,

5. ob die Naturschutzbehörde die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf Kosten des

Verursachers zu veranlassen hat (§ 12 a); in diesem Falle hat sie die Höhe der zu erstattenden

Kosten festzusetzen,

6. in welcher Höhe Ersatzzahlungen (§ 12 b Abs. 1) zu leisten sind.

(2) Die Genehmigung des Eingriffs oder der entsprechende Verwaltungsakt kann davon

abhängig gemacht werden oder vorschreiben, dass der Verursacher

1. eine Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen Kosten der Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen

leistet,

2. das Einverständnis der von dem Eingriff oder den Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen
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betroffenen Eigentümer oder sonstigen Berechtigten nachweist.

(3) Der Verursacher hat die Auswirkungen des Eingriffs auf Natur und Landschaft, Möglichkeiten

der Vermeidung von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des

Landschaftsbildes sowie von ihm vorgesehene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Antrag zu

beschreiben und, soweit erforderlich, in Plänen darzustellen.

(4) Die zuständige Behörde entscheidet im Benehmen mit der Naturschutzbehörde, wenn diese

nicht selbst zuständig ist. Das Benehmen braucht nicht hergestellt zu werden, wenn der Eingriff

in einem Bebauungsplan vorgesehen ist.

Fünfter Abschnitt:  Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und
Landschaft

§ 24 Naturschutzgebiete
(1) Gebiete, in denen Natur und Landschaft ganz oder teilweise besonderen Schutzes bedürfen,

weil sie

1. schutzbedürftigen Arten oder Lebensgemeinschaften wildwachsender Pflanzen oder

wildlebender Tiere eine Lebensstätte bieten oder künftig bieten sollen,

2. für Wissenschaft, Natur- oder Heimatkunde von Bedeutung sind oder

3. sich durch Seltenheit, besondere Eigenart oder Vielfalt oder hervorragende Schönheit

auszeichnen, kann die obere Naturschutzbehörde durch Verordnung zu Naturschutzgebieten

erklären.

(2) Im Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die das Naturschutzgebiet oder

einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen oder verändern. Das Naturschutzgebiet

darf außerhalb der Wege nicht betreten werden. Soweit der Schutzzweck es erfordert oder

erlaubt, kann die Verordnung Abweichungen von den Sätzen 1 und 2 zulassen.

(3) Die Verordnung kann bestimmte Handlungen innerhalb des Naturschutzgebietes untersagen,

die das Naturschutzgebiet oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören können.

Dies gilt auch für Handlungen außerhalb des Naturschutzgebietes, die in das Gebiet

hineinwirken können.

§ 26 Landschaftsschutzgebiete
(1) Gebiete, in denen Natur und Landschaft ganz oder teilweise besonderen Schutzes bedürfen,

weil
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1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder die Nutzbarkeit der Naturgüter zu erhalten

oder wiederherzustellen ist,

2. das Landschaftsbild vielfältig, eigenartig oder schön ist oder

3. das Gebiet für die Erholung wichtig ist,

kann die Naturschutzbehörde durch Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet erklären.

(2) Die Verordnung untersagt unter besonderer Beachtung des § 1 Abs. 3 bestimmte

Handlungen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, die den Charakter des Gebietes

verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere das

Landschaftsbild oder den Naturgenuss beeinträchtigen.

§ 27 Naturdenkmale
(1) Einzelne Naturschöpfungen die

1. wegen ihrer Bedeutung für Wissenschaft, Natur- und Heimatkunde oder

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit

besonderen Schutzes bedürfen, kann die Naturschutzbehörde durch Verordnung zu

Naturdenkmalen erklären. Soweit erforderlich, kann auch die Umgebung des Naturdenkmals in

den Schutz einbezogen werden.

(2) Alle Handlungen, die das Naturdenkmal oder seine geschützte Umgebung zerstören,

beschädigen oder verändern, sind verboten.

(3) Die Verordnung kann bestimmte Handlungen untersagen, die das Naturdenkmal oder seine

geschützte Umgebung gefährden oder stören könnten.

§ 28 Geschützte Landschaftsbestandteile
(1) Bäume, Hecken, Wasserläufe und andere Landschaftsbestandteile können, wenn sie

1. das Orts- oder Landschaftsbild beleben oder gliedern,

2. zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts beitragen oder

3. das Kleinklima verbessern oder schädliche Einwirkungen abwehren, einzeln oder allgemein in

einem bestimmten Gebiet nach den folgenden Vorschriften geschützt

werden.

(2) Zuständig ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile die Gemeinde. Für die

übrigen Gebiete ist die Naturschutzbehörde zuständig. Auch dort ist die Gemeinde zuständig,

solange und soweit die Naturschutzbehörde keine Anordnungen trifft. Die Naturschutzbehörde

kann in ihrem Zuständigkeitsbereich Anordnungen der Gemeinde aufheben. Anordnungen der

Gemeinde ergehen als Satzung, der Naturschutzbehörde als Verordnung.

(3) Die Satzung oder Verordnung untersagt bestimmte Handlungen, die die geschützten
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Landschaftsbestandteile schädigen, gefährden oder verändern. Sie kann die Eigentümer oder

Nutzungsberechtigten auch zu Ersatzpflanzungen verpflichten.

§ 28a Besonders geschützte Biotope
(1) Die folgenden Biotope werden unter besonderen Schutz gestellt:

1. Hochmoore einschließlich Übergangsmoore, Sümpfe, Röhrichte, seggen-, binsen- oder

hochstaudenreiche Nasswiesen, Bergwiesen, artenreiches mesophiles Grünland, Quellbereiche,

naturnahe Bach- und Flussabschnitte, naturnahe Kleingewässer, Verlandungsbereiche

stehender Gewässer,

2. unbewaldete Binnendünen, natürliche Block- und Geröllhalden sowie Felsen, Zwergstrauch-

und Wacholderheiden, Magerrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte,

3. Bruch-, Sumpf-, Au- und Schluchtwälder,

4. Dünen, Salzwiesen und Wattflächen im Bereich der Küste und der tidebeeinflußten

Flussläufe,

5. natürliche Höhlen und Erdfälle.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonst erheblichen Beeinträchtigung des

besonders geschützten Biotops führen können, sind verboten. Dies gilt auch, wenn der

besonders geschützte Biotop noch nicht in das Verzeichnis geschützter Teile von Natur und

Landschaft (§ 31 Abs. 1) eingetragen worden ist.

(3) Die Eintragung besonders geschützter Biotope in das Verzeichnis nach § 31 Abs. 1 wird den

Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke, auf denen sich die Biotope befinden,

schriftlich und unter Hinweis auf die Verbote des Absatzes 2 bekannt gegeben. Bei mehr als

zehn Betroffenen kann die Eintragung öffentlich bekannt gegeben werden.

(4) Die Naturschutzbehörde teilt Grundeigentümern oder Nutzungsberechtigten auf Antrag mit,

ob sich auf ihrem Grundstück ein besonders geschützter Biotop befindet oder ein bestimmtes

Vorhaben des Grundeigentümers oder Nutzungsberechtigten nach Absatz 2 Satz 1 verboten ist.

(5) Auf Antrag kann die Naturschutzbehörde Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 2

zulassen,

1. wenn die hierdurch entstehenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts oder des

Landschaftsbildes durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden oder

2. die Ausnahmen aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls notwendig sind; es können

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen angeordnet werden.

§ 28b Besonders geschütztes Feuchtgrünland
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(1) Grünland auf nassen bis wechselfeuchten Standorten, das von den Pflanzengesellschaften

der

1. Pfeifengraswiesen,

2. Brenndoldenwiesen,

3. Sumfdotterblumenwiesen oder

4. Flutrasen

besiedelt ist und nicht dem Schutz nach § 28a unterliegt, ist nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4

geschützt.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonst erheblichen Beeinträchtigung des

besonders geschützten Feuchtgrünlandes führen, sind verboten, Dies gilt auch, wenn das

geschützte Feuchtgrünland noch nicht in das Verzeichnis geschützter Teile von Natur und

Landschaft (§ 31 Abs. 1) eingetragen worden ist. Zulässig bleiben Maßnahmen, die den

Wasserabfluss oder den Wasserstand ändern, einschließlich der mit ihnen verbundenen

Nebenarbeiten, sofern sie der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung (§ 98 des

Niedersächsischen Wassergesetzes) dienen.

(3) § 28a Abs. 3 und 4 gilt mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 2 entsprechend.

(4) Auf Antrag kann die Naturschutzbehörde Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 2

zulassen, wenn dies

1. zur Aufrechterhaltung der Art und des Umfangs der bisher ausgeübten Nutzung erforderlich,

2. mit den Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar oder

3. im überwiegenden öffentlichen Interesse erforderlich ist.

Bei mehr als zehn Betroffenen kann die Ausnahme öffentlich bekannt gegeben werden.

§ 31 Verzeichnis und Kennzeichnung geschützter Teile von Natur und Landschaft
(1) Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der Naturschutzgebiete, Nationalparke,

Landschaftsschutzgebiete, besonders geschützten Biotope (§ 28a), des besonders geschützten

Feuchtgrünlandes (§ 28b), der Naturdenkmale und geschützten Landschaftsbestandteile sowie

der Gebiete des Netzes 'Natura 2000' in ihrem Gebiet. Die Gemeinden führen Auszüge aus dem

Verzeichnis. Jedermann kann das Verzeichnis und die Auszüge einsehen.

(2) Naturschutzgebiete, Nationalparke, Landschaftsschutzgebiete und Naturdenkmale sollen

kenntlich gemacht werden.

§ 33 Wallhecken
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(1) Wallhecken - mit Bäumen oder Sträuchern bewachsene Wälle, die als Einfriedung dienen

oder dienten - dürfen nicht beseitigt werden. Alle Handlungen, die das Wachstum der Bäume

und Sträucher beeinträchtigen, sind verboten.

(2) Erlaubt sind Pflegemaßnahmen der Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten.

Zulässig bleibt auch die bisher übliche Nutzung der Bäume und Sträucher, wenn deren

Nachwachsen nicht behindert wird.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Maßnahmen zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes und für

rechtmäßige Eingriffe im Sinne des § 9.

(4) Die Naturschutzbehörde kann im Einzelfall oder allgemein durch Verordnung Ausnahmen

von den Verboten des Absatzes 1 zulassen, wenn dies mit den Zielen von Naturschutz und

Landschaftspflege vereinbar oder im überwiegenden öffentlichen Interesse geboten ist oder

wenn die Erhaltung den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten unzumutbar belastet.

(5) § 29 Abs. 1 bis 3 und 5 gilt entsprechend.

§ 34 b Schutz von Gebieten für ein Netz ,Natura 2000‘

.....

(5) Ist ein Gebiet nach § 10 Abs. 6 BNatSchG bekannt gemacht, so sind bis zur

Unterschutzstellung in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung und in einem

Europäischen Vogelschutzgebiet Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Störungen, die

zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen

Bestandteilen führen können, verboten.....

§ 34 c Projekte und Pläne in den Gebieten für das Netz ,Natura 2000‘
(1) Ein Projekt ist vor seiner Zulassung oder Durchführung auf seine Verträglichkeit mit den

Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen

Vogelschutzgebietes zu überprüfen. Bei Naturschutzgebieten, Nationalparken,

Biosphärenreservaten, Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen oder geschützten

Landschaftsbestandteilen ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus deren

Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, soweit diese die Erhaltungsziele betreffen.

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu einer erheblichen

Beeinträchtigung eines in Absatz 1 genannten Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, so ist es unzulässig.

............
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(5) Wird ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, zugelassen oder

durchgeführt, so sind Maßnahmen zu treffen, die den Zusammenhang des Europäischen

ökologischen Netzes ,Natura 2000‘ sichern. Bedarf das Projekt der Zulassung, so bestimmt die

zulassende Behörde mit der Zulassung die Maßnahmen. Ist ein Projekt anzuzeigen, so

bestimmt die Behörde, der das Projekt anzuzeigen ist, mit der Erteilung der Ausnahme die

Maßnahmen. Die Maßnahmen sind dem Träger des Projektes aufzuerlegen. Für Maßnahmen,

die er nicht selbst ausführen kann, sind ihm die Kosten aufzuerlegen. Die nach Absatz 7

zuständige Behörde hat die Kommission über das jeweilige Fachministerium und das für den

Naturschutz zuständige Bundesministerium über die Maßnahmen zu unterrichten.

...........

(7) Über die Verträglichkeit eines Projektes und über Ausnahmen nach Absatz 3 entscheidet die

Behörde, die das Projekt zulässt, der das Projekt anzuzeigen ist oder die das Projekt selbst

durchführt, im Benehmen mit der Naturschutzbehörde. Über die Verträglichkeit eines Planes und

über Ausnahmen nach Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 6 entscheidet die Behörde, die den

Plan aufstellt, im Benehmen mit der Naturschutzbehörde. Soll in einem Naturschutzgebiet ein

Projekt zugelassen oder durchgeführt oder ein Plan aufgestellt werden, so ist das Benehmen mit

der oberen Naturschutzbehörde herzustellen. Satz 3 gilt entsprechend für Projekte und Pläne

auf Flächen, für die die obere und die untere Naturschutzbehörde ein Schutzkonzept als

Naturschutzgebiet abgestimmt haben.

Sechster Abschnitt:  Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten

§ 35 Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen
(1) Es ist verboten, wildlebende Tiere unnötig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu

töten.

(2) Es ist verboten, wildlebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund ihrem Standort zu

entnehmen

oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten.

(3) Es ist verboten, wildlebende Blumen, Gräser, Farne und Zweige in größerer Menge als der

eines Handstraußes zu entnehmen und Gräser, Kräuter, Früchte, Moose, Pilze oder Flechten

zum Verkauf oder für gewerbliche Zwecke zu sammeln. Diese Verbote gelten nicht für

Eigentümer, sonstige Nutzungsberechtigte und Personen, die eine schriftliche Erlaubnis des

Eigentümers oder sonstigen Nutzungsberechtigten mit sich führen. Die Naturschutzbehörde

kann im Einzelfall oder allgemein durch Verordnung das Entnehmen und Sammeln, auch durch
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die in Satz 2 genannten Personen, für begrenzte Zeit beschränken oder verbieten, soweit dies

zum Schutz gefährdeter Bestände notwendig ist.

§ 37 Allgemeiner Biotopschutz
(1) Es ist verboten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wildlebender Tier- und

Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu beeinträchtigen.

(2) Die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, ungenutztem Gelände, an Hecken, Hängen und

Böschungen darf nicht abgebrannt werden.

(3) In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September dürfen in der freien Natur und Landschaft

Hecken und Gebüsche heimischer Arten und außerhalb des Waldes stehende Bäume nicht

zurückgeschnitten, gerodet oder erheblich beschädigt oder zerstört werden. Die Verbote des

Satzes 1 gelten für Röhricht in der Zeit vom 1. März bis 31. August; Röhricht an und in

Entwässerungsgräben darf in dieser Zeit nur auf einer Seite des Grabens zurückgeschnitten

oder anders beseitigt werden. Die Vorschriften zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes

bleiben unberührt.

B. FFH-Erlass „Europäisches ökologisches Netz "Natura 2000"“
RdErl. d. MU v. 28.7.2003

4. Vorläufiger Schutz von Natura-2000-Gebieten gemäß § 34 b Abs. 5 NNatG
Der vorläufige gesetzliche Schutz für im BAnz. bekannt gemachte Gebiete ergibt sich

aus § 34 b Abs. 5 NNatG.

Das in § 34 b Abs. 5 Satz 1 NNatG geregelte Verbot kann unter den Voraussetzungen

des § 34 c Abs. 3 bis 5 NNatG überwunden werden (§ 34 b Abs. 5 Satz 3 NNatG).

Eine Feststellung, dass der Schutz gemäß § 34 b Abs. 5 NNatG für bestimmte Flächen

erloschen und die Unterschutzstellung abgeschlossen ist, ist von der oberen und der

unteren Naturschutzbehörde gemeinsam zu treffen und aktenkundig zu machen.

5. Verträglichkeit von Projekten
5.1 Begriffsbestimmungen
Nach § 34 c Abs. 1 Satz 1 NNatG ist vor der Zulassung oder Durchführung eines Projekts

dessen Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von gemeinschaftlicher

Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets zu überprüfen (FFH-

Verträglichkeitsprüfung).

5.1.1 Projekte sind nach § 34 a Abs. 1 NNatG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG
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a) Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung

oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets, sofern sie einer behördlichen Entscheidung

oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder von einer Behörde durchgeführt werden,

b) Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. des § 18 BNatSchG und § 7 NNatG, sofern sie

einer behördlichen Entscheidung oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder

von einer Behörde durchgeführt werden und

c) nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftige Anlagen

sowie Gewässerbenutzungen, die nach dem NWG einer Erlaubnis oder Bewilligung

bedürfen,

soweit sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen (Summation)

geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches

Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen.

Die Tätigkeiten oder Maßnahmen nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis

in der Landwirtschaft und nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft sind

keine Projekte nach § 34 a Abs. 1 NNatG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG, wenn sie

keiner behördlichen Entscheidung oder Anzeige bedürfen und nicht von einer Behörde

durchgeführt werden. Der Begriff der Land- und Forstwirtschaft beinhaltet auch die

berufsmäßige Binnenfischerei und Imkerei sowie den Erwerbsgartenbau.

5.1.2 Erhaltungsziele sind nach § 34 a Abs. 1 NNatG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG

die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands (siehe Artikel 1

Abs. 2 Buchstaben e und i der FFH-Richtlinie)

a) der in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführten natürlichen Lebensräume und der in

Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, die in einem Gebiet

von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen,

b) der in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie aufgeführten und der in Artikel 4 Abs. 2 dieser

Richtlinie genannten Vogelarten sowie ihrer Lebensräume, die in einem Europäischen

Vogelschutzgebiet vorkommen.

Die Lebensräume und Arten, die in diesem Sinne in den Gebieten vorkommen, sind in den

zugehörigen Standarddatenbögen aufgeführt. Die Vorkommen, die hinsichtlich ihrer

Repräsentativität

bzw. Population im Standarddatenbogen als "nicht signifikant" (Stufe D) bewertet sind, sind für

die Erhaltungsziele bedeutungslos.

5.3 Behördenzuständigkeit
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Die Frage, ob die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig ist, prüft

und entscheidet die verfahrensführende Behörde (§ 34 c Abs. 7 Satz 1 NNatG) im Benehmen

mit der unteren Naturschutzbehörde, sofern nicht die Voraussetzungen gemäß § 34 c

Abs. 7 Satz 3 oder 4 NNatG vorliegen.

5.4 Maßstäbe (Prüfungsumfang)
Die Maßstäbe für die Verträglichkeit eines Projekts ergeben sich aus den Erhaltungszielen

für das jeweilige Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder für das jeweilige Europäische

Vogelschutzgebiet. Soweit eine Schutzgebietsausweisung vorliegt, deren Vorschriften

die Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebiets betreffen, ergeben sich die Maßstäbe

für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Geboten und Verboten

(§ 34 c Abs. 1 Satz 2 NNatG). Ergänzend kann ggf. das allgemeine Ziel berücksichtigt

werden, für die im Standarddatenbogen genannten Schutzgüter einen günstigen

Erhaltungszustand zu erhalten oder wiederherzustellen.

5.6 Unzulässigkeit (Ergebnis der Prüfung)
Ergibt die Prüfung, dass das Projekt einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen

Projekten oder Plänen (Summation) zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebiets in

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen

kann, ist es unzulässig, es sei denn, es liegt eine Ausnahme nach Nr. 5.7 vor.

5.6.2 In folgenden Fällen ist eine Beeinträchtigung von Natura-2000-Gebieten in der Regel

als unerheblich zu bewerten:

_ privilegierte Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BauGB im

räumlichen Zusammenhang mit einer vorhandenen Hofstelle des land- oder forstwirtschaftlichen

Betriebes oder des Gartenbaubetriebes,

_ begünstigte Vorhaben im Außenbereich nach § 35 Abs. 4 BauGB,

_ Schließung von Baulücken im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB,

_ Unterhaltung und Ausbau von Wirtschaftswegen und sonstigen gemeindlichen Wander-

und Radwegen,

_ Unterhaltung und Instandsetzung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Ver- und

Entsorgungsanlagen sowie bergbaulicher Feldverbindungsleitungen,

_ Unterhaltung von Deichen und sonstigen Küsten- sowie Hochwasserschutzanlagen,

_ Unterhaltung und Instandsetzung von Häfen und Hafenanlagen sowie ihrer land- und

wasserseitigen Zufahrten einschließlich der Gewährleistung der erforderlichen Wassertiefen,

soweit kein Ausbau erfolgt,

_ Nutzungsänderungen im vorhandenen Gebäudebestand einschließlich der bisherigen
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nicht landwirtschaftlichen Nutzung,

_ ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung und Unterhaltung sowie Instandsetzung oder

Erneuerung von Drainungen,

_ Ausübung von Sport, Freizeit- und Erholungstätigkeiten in der freien Landschaft und

im Wald, soweit nicht Rechtsvorschriften entgegen stehen,

_ bestandsorientierte Ausbaumaßnahmen bestehender Verkehrswege (z. B. Anbau von

Rad- und Gehwegen, Kurvenstreckungen, Verbreiterungen oder Bau von Park-and-ride-

Parkplätzen an Bahnhöfen), es sei denn, die Trassenführung überlagert unmittelbar

prioritäre Lebensräume oder Lebensräume von prioritären Arten oder Brutplätze

der nach Artikel 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutz-Richtlinie zu schützenden Vogelarten.

Bei Erweiterungen vorhandener, legal ausgeübter Nutzungen (dazu gehören auch solche

im Bereich von Sport, Freizeit und Erholung) und von genehmigten Anlagen, die nach

Art und Umfang den an die Natura-2000-Erhaltungsziele angepassten Ver- und Geboten für

das betroffene Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet und auch sonstigen

Rechtsvorschriften nicht zuwiderlaufen, ist in der Regel eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht

erforderlich.

C. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

§ 10 Begriffe

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet

5. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG eingetragenen

Gebiete, auch wenn sie noch nicht zu Schutzgebieten im Sinne dieses Gesetzes erklärt worden

sind,

6. Europäische Vogelschutzgebiete

Gebiete im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG des

Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S.

1), die zuletzt durch die Richtlinie 97/49/EG vom 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 S. 9) geändert

worden ist,

11. Projekte

a) Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder

eines Europäischen Vogelschutzgebiets, sofern sie einer behördlichen Entscheidung oder

einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder von einer Behörde durchgeführt werden,
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b) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 18, sofern sie einer behördlichen

Entscheidung oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder von einer Behörde

durchgeführt werden und

c) nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Anlagen sowie

Gewässerbenutzungen, die nach dem Wasserhaushaltsgesetz einer Erlaubnis oder

Bewilligung bedürfen,

soweit sie, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen, geeignet sind,

ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet

erheblich zu beeinträchtigen; ausgenommen sind Projekte, die unmittelbar der Verwaltung der

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Europäischen Vogelschutzgebiete

dienen,

§ 42 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und
Pflanzenarten
(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu

verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten der

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Teile oder

Entwicklungsformen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu

beschädigen oder zu vernichten,

3. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten an ihren

Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche

Handlungen zu stören,

4. Standorte wild lebender Pflanzen der streng geschützten Arten durch Aufsuchen,

Fotografieren oder Filmen der Pflanzen oder ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen oder zu

zerstören.

(2) Es ist ferner verboten,

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen,

in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten (Besitzverbote),

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10

Buchstabe b und c

a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vorrätig zu halten

oder zu befördern,
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b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder sonst zu verwenden

(Vermarktungsverbote).

Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleibt unberührt.

§ 43 Ausnahmen
.....

 (4) Die Verbote des § 42 Abs. 1 und 2 gelten nicht für den Fall, dass die Handlungen

bei der guten fachlichen Praxis und den in § 5 Abs. 4 bis 6 genannten Anforderungen

entsprechenden land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung und bei der

Verwertung der dabei gewonnenen Erzeugnisse oder bei der Ausführung eines nach § 19

zugelassenen Eingriffs, bei der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach

dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer nach § 30 zugelassenen

Maßnahme vorgenommen werden, soweit hierbei Tiere, einschließlich ihrer Nist-, Brut-,

Wohn- oder Zufluchtstätten und Pflanzen der besonders geschützten Arten nicht

absichtlich beeinträchtigt werden. Weitergehende Schutzvorschriften der Länder

bleiben unberührt.

D. Bundesartenschutzverordnung

§ 12 Verbotene Handlungen, Verfahren und Geräte (zu §§ 20d Abs. 4, 26a BNatSchG)

(1) Es ist verboten, in folgender Weise wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten

und der nicht besonders geschützten Wirbeltierarten, die nicht dem Jagd- oder Fischereirecht

unterliegen, nachzustellen, sie anzulocken, zu fangen oder zu töten:

1. mit Schlingen, Netzen, Fallen, Haken, Leim und sonstigen Klebstoffen,

2. unter Benutzung von lebenden Tieren als Lockmittel,

3. mit Armbrüsten,

4. mit künstlichen Lichtquellen, Spiegeln oder anderen beleuchtenden oder blendenden

Vorrichtungen,

5. mit akustischen, elektrischen oder elektronischen Geräten,

6. durch Begasen oder Ausräuchern oder unter Verwendung von Giftstoffen, vergifteten oder

betäubenden Ködern oder sonstigen betäubenden Mitteln,

7. mit halbautomatischen oder automatischen Waffen, deren Magazin mehr als

zwei Patronen aufnehmen kann, oder unter Verwendung von Visiervorrichtungen für das

Schießen bei Nacht mit elektronischen Bildverstärkern oder Bildumwandlern,

8. unter Verwendung von Sprengstoffen,
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9. aus Kraftfahrzeugen oder Luftfahrzeugen oder

10. aus Booten mit einer Antriebsgeschwindigkeit von mehr als fünf km/Stunde.

Satz 1 Nr. 1 gilt, außer beim Vogelfang, für Netze und Fallen nur, wenn mit ihnen

Tiere in größeren Mengen oder wahllos gefangen oder getötet werden können.

(2) Abweichend von § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist es gestattet, Bisams (Ondatra zibethicus) mit

Fallen, ausgenommen Käfigfallen mit Klappenschleusen (Reusenfallen), zu bekämpfen, soweit

dies zum Schutz gefährdeter Objekte, insbesondere zum Hochwasserabfluss oder zum Schutz

gegen Hochwasser oder zur Abwehr von land- oder fischerei- oder sonstiger erheblicher

gemeinwirtschaftlicher Schäden erforderlich ist. Die Fallen müssen so beschaffen sein und

dürfen nur so verwendet werden, dass das unbeabsichtigte Fangen von sonstigen wild lebenden

Tieren weitgehend ausgeschlossen ist.

(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall weitere Ausnahmen von

den Verboten des Absatzes 1 zulassen, soweit dies

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger

gemeinwirtschaftlicher Schäden,

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder

3. für Zwecke der Forschung oder Lehre oder zur Nachzucht für einen dieser

Zwecke erforderlich ist, der Bestand und die Verbreitung der betreffenden Population oder

Art dadurch nicht nachteilig beeinflusst wird und sonstige Belange des Artenschutzes,

insbesondere Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979

über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), die zuletzt

durch die Richtlinie 97/49/EG vom 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 S. 9) geändert

worden ist, und Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen

(ABl. EG Nr. L 206 S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober

1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) geändert worden ist, nicht entgegenstehen.

(4) Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum

Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren von

bestimmten Wildtierarten aus Ländern, die Tellereisen oder den internationalen

humanen Fangnormen nicht entsprechende Fangmethoden anwenden (ABl. EG Nr. L 308 S.

1), bleibt unberührt.

E. Bundesjagdgesetz

§ 19 Sachliche Verbote
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(1) Verboten ist

1.  mit Schrot, Posten, gehacktem Blei, Bolzen oder Pfeilen, auch als

    Fangschuss, auf Schalenwild und Seehunde zu schießen;

2.  a)  auf Rehwild und Seehunde mit Büchsenpatronen zu schießen, deren

        Auftreffenergie auf 100 m (E 100) weniger als 1.000 Joule beträgt;

    b)  auf alles übrige Schalenwild mit Büchsenpatronen unter einem Kaliber

        von 6,5 mm zu schießen; im Kaliber 6,5 mm und darüber müssen die

        Büchsenpatronen eine Auftreffenergie auf 100 m (E 100) von mindestens

        2.000 Joule haben;

    c)  auf Wild mit halbautomatischen oder automatischen Waffen, die mehr als

        zwei Patronen in das Magazin aufnehmen können, zu schießen;

    d)  auf Wild mit Pistolen oder Revolvern zu schießen, ausgenommen im Falle

        der Bau- und Fallenjagd sowie zur Abgabe von Fangschüssen, wenn die

        Mündungsenergie der Geschosse mindestens 200 Joule beträgt;

3.  die Lappjagd innerhalb einer Zone von 300 Metern von der Bezirksgrenze,

    die Jagd durch Abklingeln der Felder und die Treibjagd bei Mondschein

    auszuüben;

4.  Schalenwild, ausgenommen Schwarzwild, sowie Federwild zur Nachtzeit zu

    erlegen; als Nachtzeit gilt die Zeit von eineinhalb Stunden nach

    Sonnenuntergang bis eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang; das Verbot

    umfasst nicht die Jagd auf Möwen, Waldschnepfen, Auer-, Birk- und

    Rackelwild;

5.  a)  künstliche Lichtquellen, Spiegel, Vorrichtungen zum Anstrahlen oder

        Beleuchten des Zieles, Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder

        eine elektronische Verstärkung besitzen und für Schusswaffen bestimmt

        sind, Tonbandgeräte oder elektrische Schläge erteilende Geräte beim

        Fang oder Erlegen von Wild aller Art zu verwenden oder zu nutzen sowie

        zur Nachtzeit an Leuchttürmen oder Leuchtfeuern Federwild zu fangen;

    b)  Vogelleim, Fallen, Angelhaken, Netze, Reusen oder ähnliche

        Einrichtungen sowie geblendete oder verstümmelte Vögel beim Fang oder

        Erlegen von Federwild zu verwenden;

6.  Belohnungen für den Abschuss oder den Fang von Federwild auszusetzen, zu

    geben oder zu empfangen;

7.  Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde
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    anzulegen;

8.  Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen,

    feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;

9.  Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie

    Selbstschussgeräte zu verwenden;

10. in Notzeiten Schalenwild in einem Umkreis von 200 Metern von Fütterungen

    zu erlegen;

11. Wild aus Luftfahrzeugen, Kraftfahrzeugen oder maschinengetriebenen

    Wasserfahrzeugen zu erlegen; das Verbot umfasst nicht das Erlegen von Wild

    aus Kraftfahrzeugen durch Körperbehinderte mit Erlaubnis der zuständigen

    Behörde;

12. die Netzjagd auf Seehunde auszuüben;

13. die Hetzjagd auf Wild auszuüben;

14. die Such- und Treibjagd auf Waldschnepfen im Frühjahr auszuüben;

15. Wild zu vergiften oder vergiftete oder betäubende Köder zu verwenden;

16. die Brackenjagd auf einer Fläche von weniger als 1.000 Hektar auszuüben;

17. Abwurfstangen ohne schriftliche Erlaubnis des Jagdausübungsberechtigten zu

    sammeln;

18. eingefangenes oder aufgezogenes Wild später als vier Wochen vor Beginn der

    Jagdausübung auf dieses Wild auszusetzen.

F. BauG

§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich

nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die

überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung

gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt

bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

(2) Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete, die in der auf

Grund des § 9a erlassenen Verordnung bezeichnet sind, beurteilt sich die Zulässigkeit des

Vorhabens nach seiner Art allein danach, ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet

allgemein zulässig wäre; auf die nach der Verordnung ausnahmsweise zulässigen Vorhaben ist

§ 31 Abs. 1, im Übrigen ist § 31 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.
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(3) Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 dürfen keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale

Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein.

(3a) Vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung nach Absatz 1 Satz

1 kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn die Abweichung

1. der Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines

zulässigerweise errichteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs dient,

2. städtebaulich vertretbar ist und

3. auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen

Belangen vereinbar ist.

Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzelhandelsbetriebe, die die verbrauchernahe

Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigen oder schädliche Auswirkungen auf zentrale

Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden haben können.

(4) Die Gemeinde kann durch Satzung

1. die Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen,

2. bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute Ortsteile

festlegen, wenn die Flächen im Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt sind,

3. einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen,

wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs

entsprechend geprägt sind.

Die Satzungen können miteinander verbunden werden.

(5) Voraussetzung für die Aufstellung von Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3

ist, dass

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind,

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-

prüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird und

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7

Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen.

In den Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 können einzelne Festsetzungen nach

§ 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4 getroffen werden. § 9 Abs. 6 ist entsprechend

anzuwenden. Auf die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 sind ergänzend § 1a Abs. 2 und

3 und § 9 Abs. 1a entsprechend anzuwenden; ihr ist eine Begründung mit den Angaben

entsprechend § 2a Satz 2 Nr. 1 beizufügen.

(6) Bei der Aufstellung der Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 sind die

Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2
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und 3 entsprechend anzuwenden. Auf die Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ist

§ 10 Abs. 3 entsprechend anzuwenden.

§ 35 Bauen im Außenbereich
(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht

entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es

1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der

Betriebsfläche einnimmt,

2. einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient,

3. der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Telekommunikationsdienstleistungen,

Wärme und Wasser, der Abwasserwirtschaft oder einem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb

dient,

4. wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen seiner nachteiligen

Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner besonderen Zweckbestimmung nur im

Außenbereich ausgeführt werden soll,

5. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie

dient,

6. der energetischen Nutzung von Biomasse im Rahmen eines Betriebes nach Nummer 1 oder 2

oder eines Betriebes nach Nummer 4, der Tierhaltung betreibt, sowie dem Anschluss solcher

Anlagen an das öffentliche Versorgungsnetz dient, unter folgenden Voraussetzungen:

a) das Vorhaben steht in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem

Betrieb,

b) die Biomasse stammt überwiegend aus dem Betrieb oder überwiegend aus diesem und aus

nahe gelegenen Betrieben nach den Nummern 1, 2 oder 4, soweit letzterer Tierhaltung betreibt,

c) es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort nur eine Anlage betrieben und

d) die installierte elektrische Leistung der Anlage überschreitet nicht 0,5 MW oder

7. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken oder der

Entsorgung radioaktiver Abfälle dient.

(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder

Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.

(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben

1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht,

2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans,

insbesondere des Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht,

3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird,



21

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, für Anlagen

der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit oder für sonstige Aufgaben

erfordert,

5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des

Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert

beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet,

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt oder die Wasserwirtschaft

gefährdet,

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt oder

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört.

Raumbedeutsame Vorhaben dürfen den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen;

öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen Vorhaben nach Absatz 1 nicht entgegen,

soweit die Belange bei der Darstellung dieser Vorhaben als Ziele der Raumordnung

abgewogen worden sind. Öffentliche Belange stehen einem Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2

bis 6 in der Regel auch dann entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im

Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle

erfolgt ist.

(4) Den nachfolgend bezeichneten sonstigen Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 kann

nicht entgegengehalten werden, dass sie Darstellungen des Flächennutzungsplans oder

eines Landschaftsplans widersprechen, die natürliche Eigenart der Landschaft

beeinträchtigen oder die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer

Splittersiedlung befürchten lassen, soweit sie im Übrigen außenbereichsverträglich im

Sinne des Absatzes 3 sind:

1. die Änderung der bisherigen Nutzung eines Gebäudes im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 unter

folgenden Voraussetzungen:

a) das Vorhaben dient einer zweckmäßigen Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz,

b) die äußere Gestalt des Gebäudes bleibt im wesentlichen gewahrt,

c) die Aufgabe der bisherigen Nutzung liegt nicht länger als sieben Jahre

zurück,

d) das Gebäude ist vor mehr als sieben Jahren zulässigerweise errichtet

worden,

e) das Gebäude steht im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der

Hofstelle des land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,

f) im Falle der Änderung zu Wohnzwecken entstehen neben den bisher nach Absatz 1 Nr. 1

zulässigen Wohnungen höchstens drei Wohnungen je Hofstelle und
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g) es wird eine Verpflichtung übernommen, keine Neubebauung als Ersatz für die aufgegebene

Nutzung vorzunehmen, es sei denn, die Neubebauung wird im Interesse der Entwicklung des

Betriebs im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 erforderlich,

2. die Neuerrichtung eines gleichartigen Wohngebäudes an gleicher Stelle unter folgenden

Voraussetzungen:

a) das vorhandene Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden,

b) das vorhandene Gebäude weist Missstände oder Mängel auf,

c) das vorhandene Gebäude wird seit längerer Zeit vom Eigentümer selbst genutzt und

d) Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass das neu errichtete Gebäude für den Eigenbedarf

des bisherigen Eigentümers oder seiner Familie genutzt wird; hat der Eigentümer das

vorhandene Gebäude im Wege der Erbfolge von einem Voreigentümer erworben, der es seit

längerer Zeit selbst genutzt hat, reicht es aus, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass

das neu errichtete Gebäude für den Eigenbedarf des Eigentümers oder seiner Familie genutzt

wird,

3. die alsbaldige Neuerrichtung eines zulässigerweise errichteten, durch Brand, Naturereignisse

oder andere außergewöhnliche Ereignisse zerstörten, gleichartigen Gebäudes an gleicher

Stelle,

4. die Änderung oder Nutzungsänderung von erhaltenswerten, das Bild der Kulturlandschaft

prägenden Gebäuden, auch wenn sie aufgegeben sind, wenn das Vorhaben einer

zweckmäßigen Verwendung der Gebäude und der Erhaltung des Gestaltwerts dient,

5. die Erweiterung eines Wohngebäudes auf bis zu höchstens zwei Wohnungen unter folgenden

Voraussetzungen:

a) das Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden,

b) die Erweiterung ist im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und unter Berücksichtigung der

Wohnbedürfnisse angemessen und

c) bei der Errichtung einer weiteren Wohnung rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass das

Gebäude vom bisherigen Eigentümer oder seiner Familie selbst genutzt wird,

6. die bauliche Erweiterung eines zulässigerweise errichteten gewerblichen Betriebs, wenn die

Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Betrieb angemessen ist.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind geringfügige Erweiterungen des neuen

Gebäudes gegenüber dem beseitigten oder zerstörten Gebäude sowie geringfügige

Abweichungen vom bisherigen Standort des Gebäudes zulässig.

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässigen Vorhaben sind in einer flächensparenden,

die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzenden und den Außenbereich

schonenden Weise auszuführen. Für Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 ist als weitere
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Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben nach

dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu

beseitigen; bei einer nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 zulässigen Nutzungsänderung ist die

Rückbauverpflichtung zu übernehmen, bei einer nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 zulässigen

Nutzungsänderung entfällt sie. Die Baugenehmigungsbehörde soll durch nach

Landesrecht vorgesehene Baulast oder in anderer Weise die Einhaltung der Verpflichtung nach

Satz 2 sowie nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe g sicherstellen.

Im Übrigen soll sie in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 sicherstellen, dass die bauliche oder

sonstige Anlage nach Durchführung des Vorhabens nur in der vorgesehenen Art genutzt wird.

(6) Die Gemeinde kann für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht überwiegend

landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem Gewicht

vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne

des Absatzes 2 nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im

Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder

die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Die Satzung kann

auch auf Vorhaben erstreckt werden, die kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen.

In der Satzung können nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen werden.

Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung ist, dass

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist,

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird und

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7

Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen.

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und

Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 entsprechend anzuwenden. § 10 Abs. 3

ist entsprechend anzuwenden. Von der Satzung bleibt die Anwendung des Absatzes 4

unberührt.
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